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Die Abwicklung von Insolvenzverfahren 
stellt Berufseinsteiger, aber auch erfahrene 
Insolvenzverwalter regelmäßig vor strate-
gische, rechtliche und organisatorische 
Herausforderungen. Die Vorgaben der IO 
bieten dem Insolvenzverwalter das rechtliche 
Grundgerüst zur Abwicklung; faktische 
Probleme lassen sich jedoch oft nur anhand 
von Erfahrungssätzen oder pragmatischen 
Zugängen lösen. 

Auf Basis des IRÄG 2010 stellen die Autoren 
die aktuelle Rechtslage prägnant und über-
sichtlich dar. Praxistipps zur Organisation 
der Verfahrensabwicklung, Checklisten  
und Muster für Eingaben an Gerichte und 
Behörden runden das Werk ab.

Bestens gerüstet für das  
Insolvenzverfahren Fraberger/Papst/Pilz/Pilz
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Die ertragsteuerliche Belastung des Erlöses aus der Verwertung der Sondermasse ist

damit hinsichtlich der Qualität als Sondermassekosten anders zu behandeln als die Er-

tragsteuern auf die erzielten Nutzungen aus der Sondermasse (OGH 2.4.2009, 8 Ob 66/

08a; kritisch Kanduth-Kristen, ZIK 2009, 115). Dies gilt unabhängig davon, ob es sich

um Nutzungen vor der Verwertung der Sondermasse oder ob es sich um die Nutzung

des Realisats nach Verwertung der Sondermasse handelt (OGH 26.4.2011, 8 Ob 87/10t).

4. Grafische Darstellung und Tipps

► TIPP
 Da im Falle der KESt auf die Nutzungen der Sondermasse Sondermassekosten vorliegen, sollte

der Insolvenzverwalter in der Insolvenz juristischer Personen, bei den aus der Sondermasse-

verwertung resultierende Zinsen zu erwarten sind, keine KESt-Befreiungserklärung nach

§ 94 Z 5 lit a EStG abgeben. Dadurch wird die Liquiditätsbelastung der allgemeinen Masse mi-

nimiert. Es besteht kein Schadenersatzanspruch der Absonderungsgläubiger gegenüber

dem Insolvenzverwalter aufgrund dieser Vorgangsweise (OGH 2.4.2009, 8 Ob 66/08a).

 Auch wenn die Ertragsteuerbelastung aus der Veräußerung einer Immobilie keine Sonder-

massekosten darstellt, hat der Parteienvertreter, der eine Grundstücksveräußerung abwi-

ckelt, die selbst berechnete ImmoESt einzubehalten und abzuführen. Denn bei einer freihän-

digen Verwertung der Liegenschaft im Insolvenzverfahren entfällt diese Verpflichtung nicht.

 Selbst wenn der Parteienvertreter die GrESt nicht selbst berechnet und damit die Verpflich-

tung zur Entrichtung der ImmoESt entfällt, trifft den Insolvenzverwalter die Pflicht zur Ent-

richtung der sogenannten „besonderen Vorauszahlung“ (vgl Kanduth-Kristen, ZIK 2013,

122). Diese entspricht der Höhe und der Fälligkeit nach der ImmoESt.

 Droht eine Belastung der allgemeinen Masse mit der ImmoESt, weil die Hyperocha zu deren

Begleichung nicht ausreicht, hat der Insolvenzverwalter eine Ausscheidung der Liegenschaft

nach § 119 Abs 5 IO zu prüfen. Aufgrund des Ausscheidens trifft die ImmoESt nicht

mehr die allgemeine Masse, sondern es liegt eine insolvenzfreie Forderung gegenüber dem

Schuldner bzw Abgabenpflichtigen vor (vgl Kanduth-Kristen, ZIK 2013, 122).

Absonderungsgut

Sondermassekosten
Massekosten

− Personensteuern (ESt, KöSt)

− auch wenn im Wege der 

ImmoESt erhoben
− Umsatzsteuer

− Realsteuern (zB Kanal-
benützungsgebühr, 
Müllgebühr etc)

− KESt auf Fruktifikations-

zinsen (obwohl Personen-

steuer; OGH 2.4.2009, 

8 Ob 66/08a)

− auch KESt auf Zinsen der 

Sondermasse

Kosten Verwaltung/Verwertung Sondermasse
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E. Kombination
Oft erweist es sich im Einzelfall als zweckmäßig, diese beiden Transaktionsmuster zuverknüpfen. Die Gründe für eine solche Mischform können vielfältig sein; das Wei-sungsrecht gegenüber der Schuldnerin, die Ausschaltung wechselseitiger Haftungs-und Anfechtungsrisiken, arbeitsrechtliche Erwägungen, der Zeitdruck im Sanierungs-verfahren mit Eigenverwaltung oder eben auch kartellrechtliche Erwägungen stellennur eine Auswahl dar. Eine derartige Transaktionsstruktur sähe beispielsweise folgen-dermaßen aus:

Sämtliche dieser Varianten sind selbstredend auch im Wege von Treuhandlösungen zubewerkstelligen.

Interessent

NewCo

Muttergesellschaft
(insolvent)

Tochtergesellschaft
(insolvent)

Sanierungsbeitrag

100 %
100 %

Asset Deal

Unternehmen als 
Gesamtsache gem

 § 302 ABGB

Sanierungsbeitrag

Treuhänder

100 % 100 %
Share Deal

Schritt 1
Schritt 2

Interessent

NewCo

Muttergesellschaft
(insolvent)

Tochtergesellschaft
(insolvent/nicht insolvent)

Sanierungsbeitrag

100 %

Asset Deal

Unternehmen als 
Gesamtsache gem

 § 302 ABGB

Zwischen-
holding

Sanierungsbeitrag
(Fortführungsbeitrag)

uU weiterer Share Deal
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erfasst dank grafischer 
Darstellungen 
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